
I. Festspielen und frei werden, § 55 DHB Spielordnung

Wer in einem der ersten beiden Spiele einer Mannschaft eingesetzt wurde, darf in einer anderen Mannschaft 
erst eingesetzt werden, wenn beide Mannschaften mindestens zwei Spiele bestritten haben.
Ansonsten können in  unteren Mannschaften spielende Spieler  jederzeit in einer  höher spielenden Mannschaft 
eingesetzt werden.

Wer allerdings mehr als ein Spiel innerhalb von 4 Wochen (Die 4-Wochen-Frist beginnt mit dem Tag des Spiels 
zu  laufen  in  dem  der  Spieler  eingesetzt  wurde.  Der  Tag  ist  in  die  Frist  mit  einzurechnen)  für  eine  höhere 
Mannschaft bestreitet, hat sich in dieser Mannschaft festgespielt.

Um für untere Mannschaften wieder  frei zu werden, muss ein Spieler die  letzten beiden Spiele der oberen 
Mannschaft ausgesetzt haben. Frühestens mit dem frei werden beginnt eine neue 4-Wochen-Frist zu laufen (d.h. 
Ein Spieler kann auch mehr als ein Spiel innerhalb von 4 Wochen für eine höhere Mannschaft bestreiten, wenn er  
zwischendurch zwei Spiele der höheren Mannschaft aussetzt).

In der  Rückrunde kann ein, in einer  höheren Mannschaft festgespielter Spieler, für  untere Mannschaften  - 
zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen - nur frei werden, wenn die höhere Mannschaft, in der er bisher 
eingesetzt war, und die untere Mannschaft, in der er eingesetzt werden soll, beide noch mindestens zwei Spiele 
zu bestreiten haben.

Verstöße hiergegen haben den Spielverlust für die fehlbare Mannschaft sowie eine Geldstrafe zur Folge.

Bei einem Einsatz in drei oder mehr Mannschaften einer Alterklasse gelten die höheren Spielklassen im Verhältnis 
zur unteren Spielklasse als eine Spielklasse. Persönliche Sperren werden auf die 4-Wochen-Frist nicht angerechnet.

II. Jugendspieler mit Doppelspielrecht, §§ 19, 22, 55 DHB Spielordnung

Jugendspieler  mit  Doppelspielrecht  dürfen  gleichzeitig in  einer  Jugendmannschaft  und in  einer 
Erwachsenenmannschaft eingesetzt werden. 
Zusätzlich dazu dürfen sie unter Anwendung der  Festspielbestimmungen (siehe I.) auch in mehreren Jugend- 
und Erwachsenenmannschaften gleichzeitig eingesetzt werden. Die Festspielbestimmungen sind dann getrennt für 
die unterschiedlichen Altersklassen (Jugend- und Erwachsenenbereich) anzuwenden. 

Zum  Schutz  der  Jugendlichen,  dürfen  diese  pro  Kalendertag nur  zwei Spiele  bestreiten.  Jugendliche  mit 
Doppelspielrecht  dürfen  höchstens  in  zwei unterschiedlichen Altersklassen  pro  Saison eingesetzt  werden 
(Achtung: Erwachsenenbereich und z.b. A-Jugend sind bereits zwei Altersklassen, ein Einsatz in einer weiteren 
Jugendaltersklasse wäre somit unzulässig).

Verstöße hiergegen haben den Spielverlust für die fehlbare Mannschaft zur Folge.

III. Bestimmungen im Jugendbereich, §§ 22, 55 DHB Spielordnung

Die Festspielbestimmungen (siehe I.) sind im Jugendbereich ebenso anzuwenden. 
Falls  ein  Jugendspieler  in  mehr  als  einer  Altersklasse  eingesetzt  wird,  sind  die  Festspielbestimmungen für  die 
unterschiedlichen Altersklassen getrennt anzuwenden

Jugendliche  dürfen  nur  in  der  nächsthöheren Altersklasse  und  höchstens  in  zwei  unterschiedlichen 
Altersklassen pro Saison eingesetzt werden (z.B. B-Jugend und A-Jugend).

Zum Schutz der Jugendlichen, dürfen diese pro Kalendertag nur zwei Spiele bestreiten.

Verstöße hiergegen haben den Spielverlust für die fehlbare Mannschaft zur Folge.

IV. Hamburger Pokal, HHV Pokalbestimmungen Erwachsene 2008/09

Die Festspielbestimmungen werden insofern abgewandelt, als dass Spieler für die gesamte Pokalmeisterschaft, egal 
ob Hamburger Pokal  oder Just-As-Well  Cup, nur in einer Mannschaft des jeweiligen Vereins eingesetzt werden 
dürfen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Spieler zum Zeitpunkt des ersten Pokaleinsatzes nicht in einer höheren 
Mannschaft des Vereins festgespielt ist (Ausnahme von § 45 Abs. 5 DHB SpO).

Verstöße hiergegen haben den Spielverlust für die fehlbare Mannschaft zur Folge.

Anmerkungen: Als  Eingesetzt  gilt  ein  Spieler  im  Sinne  der  Spielordnung  bereits  dann,  wenn  er  auf  dem 
Spielberichtsbogen eingetragen wird.
Treten zwei (oder mehr) Mannschaften in derselben Leistungsklasse an, gilt diejenige als höhere Mannschaft, die 
numerisch als höhere Mannschaft ausgewiesen ist (z.B. 1. Damen – 2. Damen).
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